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BEKANNTMACHUNG 
 
 
 

Satzung  

zur Erhebung von Benutzungsgebühren für die gemeindlichen 

Bestattungseinrichtungen im Markt Schierling  
 
 
 

 Der Marktgemeinderat hat die Satzung zur Erhebung von Benutzungsgebühren für  

 die gemeindlichen Bestattungseinrichtungen im Markt Schierling beschlossen. 

 

Sie liegt während der allgemeinen Geschäftsstunden in der Gemeindeverwaltung  

 zur Einsichtnahme auf. 
 
 
 
 
 
 
 Schierling, 24. Februar 2011 
 MARKT SCHIERLING 
 
 
 
 Kiendl 
 Erster Bürgermeister 
 
 
 
 Angeheftet am: 24. Februar 2011 
 Abgenommen am: 10. März 2011 
 


